
Mit Kindern 
ZuKunft gestalten

Wir fördern Projekte  
der Kinder- und Jugendarbeit

jetZt förderMittel beantragen!

stiftung Mit tradition

1724 gründete König Friedrich Wilhelm I.  
eine der mildtätigsten Einrichtungen  
seiner Zeit: Die Stiftung Großes Waisen-
haus zu Potsdam. In das noch heute beste-
hende barocke Ensemble zogen damals 
zunächst Kinder von Militärangehöri- 
gen ein. Das Ziel: Die mittellosen Mädchen 

und Jungen auszubilden, damit sie 
später, als Erwachsene, selbstbe-

stimmt leben können. 

Und darum geht es der Stif-
tung noch heute: Kindern 

und Jugendlichen im  
Land Brandenburg ge- 
sellschaftliche Teilhabe  
und Lernen zu ermög-
lichen. Mit 40-jähriger 
Unterbrechung ist das 

Große Waisenhaus zu 
Potsdam als Stiftung des 

öffentlichen Rechts eine  
der ältesten sozialen Stiftungen 

im Land und einzigartig in ihrer 
Ausgestaltung. Seit 1999 fördert die  

Einrichtung wieder benachteiligte Kinder 
und Jugendliche im Land Brandenburg.

Haben auch Sie Projektideen, die Sie nur 
mit Fördermitteln realisieren können? 
Wir beraten Sie gern: 0331 281 46-82. 

ZwecK der stiftung… 

ist es, junge Menschen zu weltoffenen  
und toleranten, selbständigen und eigen-
verantwortlichen Persönlichkeiten zu 
machen. Deshalb unterstützt die Waisen-
haus-Stiftung Vorhaben der Kinder- und 
Jugendhilfe, die neue Ansätze erproben 
oder die Kinder und Jugendliche aktiv  
einbeziehen und motivieren.
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antragsberechtigt… 

sind alle gemeinnützigen Organisationen, 
vor allem aus der Kinder- und Jugendhilfe. 
Nicht antragsberechtigt sind Einzelperso-
nen und gewinnorientierte Unternehmen.

die antragsfrist…  

beträgt mindestens drei Monate vor Beginn 
Ihres Projekts. Bitte beachten Sie, dass die 
Entscheidung über Ihren Projektantrag bis 
zu drei Monate in Anspruch nimmt und 
planen dies bei der Antragstellung ein. Sie 
erhalten eine schriftliche Förderzusage.  
Anträge nimmt die Stiftung Großes Waisen-
haus zu Potsdam ganzjährlich entgegen.

antragsverfahren 

Reichen Sie Ihren Antrag bitte mit rechts-
verbindlicher Unterschrift ein. Ihr Projekt 
darf erst nach einer Förderzusage beginnen.

Beachten Sie bereits bei der Antragstel- 
lung, dass Sie nur Kosten geltend machen 
können, die im Förderzeitraum anfallen.  
Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen 
in Kopie einzureichen:
- Satzung, Statute o. ä.
-  aktueller Körperschaftssteuerbescheid 

vom zuständigen Finanzamt (Freistel-
lungsbescheid)

- Auszug aus dem Vereinsregister

Antragsformulare und alle relevanten 
Informationen gibt es unter: 
stiftungwaisenhaus.de/foerderung

Lassen Sie sich vor Antragstellung 
telefonisch oder vor Ort im Waisenhaus-
Ensemble in Potsdam beraten: 
0331 281 46-82.

projeKtinhalte…

können Sie kreativ gestalten. Wir fördern 
Angebote zu Bewegung und Gesundheit, zu 
Teilhabe und internationaler Begegnung, 
zu Bildung, Politik und Umwelt genauso 
wie Angebote zu Kunst und Kultur oder zur 
Fachkräftesicherung. Beispiele für gelun-
gene Projektförderungen finden Sie auf 
unserer Internetseite.
 
Zielgruppe… 

sind benachteiligte Kinder und Jugendli- 
che überwiegend aus dem Land Branden-
burg. Benachteiligung ist dabei bewusst 
weit gefasst und bezieht sich auf Zugezoge-
ne, Minderheiten, Kinder und Jugendliche 
mit körperlichen, kognitiven oder sozia- 
len Einschränkungen genauso wie junge 
Menschen, die in ländlichen Regionen mit 
wenig kulturellem Angebot leben, nicht  
in ihrem Elternhaus aufwachsen können 
oder in ärmeren Familien leben.


